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Der Uhrmacher ißt ein kleines Beefsteak

Vergnügliche Pillen aus unserer Bundesverfassung

Art. 59

Der ,aufrechtsteh'nde' Schuldner in der Schweiz
Isf einer, der nicht im Konkurs befindlich.
Geschützt ist nach Verfassung er bereits,
.Warum' ist nur Juristen ganz ergründlich.

Art. 60

Der Kanton Uri (beispielsweise nur)
Muh seine Bürger gleich wie Bürger anderer Kantone
Behandeln in Gesetz und richterlich Verfahren.
(Der Staatsanwalt tendiert darauf, dah man die Urner schone.)
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